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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir haben in dieser Legis-
laturperiode großartige Erfolge 
erzielt. Es wurden 1,4 Millionen 
zusätzliche Arbeitsplätze ge-
schaffen, und die Arbeitslosig-
keit ist um 1,6 Millionen Perso-
nen gesunken. Damit verfügen 
wir über die geringste Arbeits-
losigkeit seit 15 Jahren. Das 

ermöglicht eine weitere Absenkung des Beitrags zur Arbeits-
losenversicherung, die auch von der Arbeitnehmergruppe 
heftig gefordert wurde. Zu unserer großen Freude hat der 
Koalitionsausschuss am 5. Oktober 2008 beschlossen, den 
Beitrag strukturell auf 3,0 % und zusätzlich per Rechts-
verordnung für den Zeitraum 01.01.2009 bis 30.06.2010 auf 
2,8 % zu senken. Zugleich wurde der Beitragssatz für die 
GKV auf 15,5 % (14,6 % + 0,9 %) festgesetzt. Das stößt nicht 
überall auf Jubel, doch der neue Satz liegt unter der Höhe, die 
eine Reihe von Krankenkassen gefordert haben. Wir haben 
vieles richtig gemacht. Leider sind wir jetzt sehr stark davon 
abhängig, wie sich die internationale Finanzkrise auf die 
deutsche Wirtschaft auswirkt.    
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
Gerald Weiß 
Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion 
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Ingrid Fischbach, stellvertretende 
Vorsitzende der Arbeitnehmer- 
gruppe 
 

 

Weiterer Meilenstein in 
der Familienpolitik 

 

Nach der Einführung des Eltern-
geldes im Jahr 2007 haben wir nun 
mit der Verabschiedung des  Kinder-
förderungsgesetzes (Kifög) einen 2. 
wichtigen Meilenstein in der Fami-
lienpolitik der Bundesregierung auf 
den Weg gebracht. Wir kommen da-
mit den jungen Eltern entgegen, die 
nach dem Bezug des Elterngeldes 

wieder zurück in den Beruf wollen und daher dringend einen Be-
treuungsplatz für ihr Kind suchen. 

 

Daher sieht das Kinderförderungsgesetz über den Ausbau der Kinderbe-
treuung vor, nicht nur für jedes dritte Kind unter drei Jahren einen Be-
treuungsplatz bis 2013 bereit zuhalten. Es basiert auch auf einer 
seriösen finanziellen Grundlage. Mit insgesamt 4 Milliarden Euro beteiligt 
sich der Bund zu einem Drittel an den Ausbaukosten ï die beiden 
anderen Drittel werden von den Ländern und den Kommunen gestellt. 
Von Bundesseite wurden bereits Ende 2007 mit der Errichtung eines 
ĂSondervermºgensñ 2,15 Milliarden Euro f¿r Investitionen in Be-
treuungsplätze für Kinder unter drei Jahren bereitgestellt. Das Kinderför-
derungsgesetz regelt nun den zweiten Schritt. Über die Änderung des 
Finanzausgleichgesetzes erhalten die Länder vom Bund für die Jahre 
2009 bis 2013 insgesamt 1,85 Milliarden Euro für Betriebskosten ï auch 
das ist bisher einmalig, dass sich der Bund an den Betriebskosten betei-
ligt -  und anschließend jährlich 770 Millionen Euro. 
 

Ist der Ausbau der Kinderbetreuung abgeschlossen, sieht der Gesetz-
entwurf ab 2013 einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für 
alle Kinder ab dem 1. Lebensjahr vor. Für Eltern, die ihre Kinder nicht in 
Tageseinrichtungen betreuen lassen wollen oder können, ist ab 2013 
eine finanzielle Förderung, z.B. ein Betreuungsgeld vorgesehen, um jun-
gen Eltern echte Wahlfreiheit zu schaffen. 
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Von Anfang an waren wir uns bewusst, dass der Ausbau und das bis 
2013 gesetzte Betreuungsziel von 35 Prozent ohne die Beteiligung privat- 
gewerblicher Anbieter niemals zu schaffen ist. Das Gesetz sieht daher 
auch eine Förderung privat-gewerblicher Einrichtungsträger vor. Die 
Union konnte dabei durchsetzen, dass den Ländern eine Gleichbehand-
lung aller Einrichtungsträger nicht zwingend vorgegeben wird. Im Gesetz 
wird klargestellt, dass die Länder alle Einrichtungsträger gleichbehan-
deln können, wenn diese die rechtlichen und fachlichen Voraussetzun-
gen erfüllen. Damit haben wir ein Signal für die Kommunen gesetzt. Es 
ist kein verbindlicher Hinweis, sondern ein Kompromiss, der die Gleich-
behandlung gerade auch privat- gewerblicher ermöglicht.  
 
Wesentliches Merkmal und Aushängeschild des Kinderförderungsgeset-
zes ist, dass insbesondere die Kindertagespflege und damit auch die 
Großtagespflege gestärkt werden konnte. Das Gesetz trägt dazu bei, 
dass das Berufsbild der Tagesmütter auf Dauer attraktiver wird. Für El-
tern ist es wichtig, alternative, flexible und passgenaue Betreuungsan-
gebote für ihr Kind zu haben. Die Tagesmütter leisten dabei einen wert-
vollen Beitrag. Mittelfristig soll die Kindertagespflege eine angemessen 
vergütete Vollzeittätigkeit werden. Eine entsprechend angemessene 
Entlohnung und eine Verbesserung der Qualifizierung der Tagespflege-
personen und der Kindertagespflege an sich sind daher von großer Be-
deutung. Mit dem Kinderförderungsgesetz tragen wir diesen Anliegen 
Rechnung. 

 

Mit dem Kifög haben wir nicht nur bewiesen, dass wir nicht nur den in 
Deutschland notwendigen Ausbau der Kinderbetreuung ganz massiv 
fördern. Wir setzen auch ein ganz klares Signal an einen qualitativen 
Ausbau der Kinderbetreuung. Denn die Quantität alleine garantiert noch 
keine Qualität und damit noch keine pädagogische Förderung und  Bil-
dung unserer Kinder. Maxime unseres politischen Handelns ist für uns 
Christdemokraten immer das Wohl der Kinder ï und so soll es auch blei-
ben! 
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Elisabeth Winkelmeier-Becker, Mitglied im Vorstand der Arbeit-
nehmergruppe 
 

Neues Familienverfahrensrecht stärkt Kindeswohl 
 
Am 27. Juni 2008 hat der Deutsche Bundestag das Gesetz über das Ver-
fahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit (FamFG) beschlossen. Das gerichtliche Verfahren in Fa-
miliensachen wird damit erstmals in einer einzigen Verfahrensordnung 
zusammengefasst und 
vollständig neu geregelt. 
Insbesondere wird die 
Position des Kindes in 
Verfahren vor den Fami-
liengerichten deutlich ge-
stärkt. 
 
Familiengerichtliche 
Streitigkeiten sind in be-
sonderem Maße von Ge-
fühlen der Beteiligten ge-
prägt. Opfer familiärer 
Konflikte sind häufig die 
Kinder. Gerade in Kind-
schaftssachen, z. B. bei 
Streit um das Sorge- und 
Umgangsrecht, werden 
familiäre Konflikte oft im 
Gerichtsverfahren ausge-
tragen.  
 
Das neue FamFG soll 
Umgangs- und Sorge-
rechtsverfahren be-
schleunigen und einvernehmliche Lösungen erleichtern, indem unter an-
deren bestimmte Elemente des sogenannten Cochemer Modells in die 
Verfahrensordnung aufgenommen wurden. Demnach soll das Gericht 
den Fall spätestens einen Monat nach Eingang des Antrags mit allen Be-
teiligten erörtern. Kann der Konflikt hierbei nicht beigelegt oder ent-
schieden werden, hat das Gericht eine einstweilige Anordnung zu 
prüfen. Gerade in den Fragen des Umgangsrechts muss schnell 
entschieden werden, damit der Kontakt zwischen Kind und nicht 
betreuendem Elternteil aufrechterhalten wird und die Beziehung keinen 
Schaden nimmt. Außerdem sollen die Eltern angehalten werden, trotz 
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ihres eigenen Beziehungskonflikts das Kindeswohl in den Mittelpunkt zu 
stellen und einvernehmlich z.B. den Lebensmittelpunkt des Kindes oder 
eine Umgangsregelung festzulegen. Eine solche Vereinbarung ist oft-
mals sachgerechter und hat auch bessere Chancen, ohne weitere Prob-
leme umgesetzt zu werden. Deshalb bekommen die außergerichtliche 
Mediation und die Beratung durch das Jugendamt einen höheren Stel-
lenwert. Entscheidungen zum Sorgerecht, zur Kindesherausgabe und 
zum Umgang sollen effizienter durchgesetzt werden. Zuständig für alle 
Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Trennung und Scheidung ist 
künftig allein das "Große Familiengericht".  
 
Streitig war bis zuletzt die Neuregelung der Verfahrenspflegschaft, jetzt 
Verfahrensbeistandsschaft. Neben der Ausweitung dieses Instituts ging 
es hier vor allem auch um die Vergütung.  
 
Der Verfahrenspfleger vertritt Ăals Anwalt des Kindesñ die Position des 
Kindes im familiengerichtlichen Verfahren. Er soll z.B. in Gesprächen mit 
dem Kind und den Eltern und ggf. weiteren Bezugspersonen das objektiv 
wohlverstandene Interesse des Kindes ermitteln und im Prozess vertre-
ten. Das Kind erhält so die Möglichkeit, seine Wünsche ohne Druck oder 
Einflussnahme eines Elternteils kundzutun; diese finden im Prozess 
durch den Verfahrenspfleger Gehör und helfen dem Richter bei seiner 
Entscheidungsfindung. Während meiner Tätigkeit als Familienrichterin 
habe ich selbst in schwierigen Fällen oft einen Verfahrenspfleger bestellt 
und mit diesem Institut ausgesprochen positive Erfahrungen gesammelt. 
 
In den Verhandlungen zum FamFG haben sich vor allem die Bundeslän-
der für eine deutliche Begrenzung der Vergütung für Verfahrenspfleger, 
die bislang nach Zeitaufwand und Nebenkosten konkret abgerechnet 
wurde, stark gemacht, da sie den größten Teil über Prozesskostenhilfe 
zu finanzieren haben. Die Kostenentwicklung war den Ländern deshalb 
besonders wichtig, weil durch die Ausweitung der Regelbeispiele die 
Zahl der Verfahrenspflegschaften erheblich ansteigen wird. Die Neure-
gelung sieht nun pauschale Beträge von 350,- Euro bzw. 550,- Euro als 
Vergütung vor. Ob damit der gewohnte Qualitätsstandard in der Verfah-
renspflege erhalten werden kann, ist zweifelhaft; dies muss die Praxis 
zeigen.  
 
Auf der Agenda bleibt außerdem die Forderung, verbindliche Qualifizie-
rungsstandards für den Beruf des Verfahrenspflegers festzulegen;  das 
BMJ hat bedauerlicherweise im Rahmen des FamFG darauf verzichtet.  
 
Das neue Verfahrensrecht in Familiensachen tritt zum 1. September 2009 
in Kraft. 
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Antje Blumenthal, stellvertretende Vorsitzende 
der Arbeitnehmergruppe 
 

Hoffnungsträger Gesundheitswirt-
schaft ï 4. Gesundheitswirtschafts-
kongress 

Auf dem 4. Gesundheitswirtschaftskongress ka-
men am 10. und 11. September 2008 über 700 Teil-
nehmer aus der Gesundheitsbranche in Hamburg 
zusammen. Sie diskutierten gemeinsam mit Minis-

tern, Senatoren, Staatssekretären und Abgeordneten aus Bund und Län-
dern zentrale Anliegen der Branche und erörterten, wie der Wettbewerb 
gestaltet sein muss, damit die Versorgungsqualität verbessert wird. Zwei 
Bereiche werden dabei nach Meinung der Experten immer wichtiger: 
Prävention und Rehabilitation. Sie waren deshalb die zentralen Themen 
des Kongresses. 

Insbesondere über die Gesundheitsförderung von Mitarbeitern in Betrie-
ben wurde diskutiert. Die Teilnehmer gingen der Frage nach, wie die be-
triebliche Gesundheitsförderung zukünftig in die Personalgewinnung in-
tegriert werden kann. So stellte Dr. Olaf Tscharnezki, der leitende 
Betriebsarzt von Unilever, den Kongressteilnehmern dar, warum es sich 
für einen Konzern lohnt, in die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mi-
tarbeiter zu investieren. Dr. Alfons Schröer, geschäftsführender Direktor 
des Institutes für Prävention und Gesundheitsförderung an der Universi-
tät Duisburg ï Essen, strich in seinem Vortrag den Wettbewerbsvorteil 
für Unternehmen durch betriebliche Gesundheitsvorsorge heraus. 

Bei der Konferenz wurde klar, dass die Gesundheitswirtschaft ein großer 
Wachstumsmarkt ist. Bereits heute sind allein in Hamburg 100.000 Men-
schen in rund 3.000 Betrieben der Gesundheitsbranche beschäftigt. Fritz 
H. Melsheimer, der Vorsitzende des Arbeitskreises Gesundheitswirt-
schaft, hob hervor, dass sich in der Hansestadt bereits jeder achte Ar-
beitsplatz in dieser Branche befindet. Die Prognosen für diesen Wirt-
schaftszweig sind auch weiterhin außerordentlich positiv. Bis 2020 wird 
ein Wachstum von 85 Prozent erwartet. Der Gesundheitsmarkt wird dann 
voraussichtlich ein Volumen von 453 Milliarden Euro erreichen.  

Die Krankenkassen messen dem Thema Prävention großes Potential bei 
und erwarten, dass die private Nachfrage aus dem sogenannten 2. Ge-
sundheitsmarkt steigt. Das dürfte die Investitionen im Bereich der Prä-
vention weiter beflügeln. 

http://www.gesundheitswirtschaftskongress.de/2008/programm.php?referent=4581&detail=2
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Katharina Landgraf, Mitglied im Vorstand 
der Arbeitnehmergruppe 
 

Mehr Kreativität für Familien-
freundlichkeit in der Wirtschaft! 
 
Der Wunsch nach einer kinderfreundlicheren 
Gesellschaft steht schon lange auf der politi-
schen  Agenda. Angesichts des demografi-
schen Wandels muss aus diesem Wunsch 
aber auch eine klare Forderung an die ge-
samte Gesellschaft werden. Wir brauchen 
dazu eine noch umfassendere und intensivere 
öffentliche Debatte, die zum Umdenken führt. 
Mehr Gesetze und Paragraphen brauchen wir 

dafür nicht!  
 
Wir alle wissen: Kinder sind die entscheidende Voraussetzung für den 
Erhalt und die Zukunft unserer Gesellschaft. Die Familienpolitik der 
Union folgt dieser Erkenntnis bekanntermaßen mit der erforderlichen 
Konsequenz und entsprechenden Gesetzesinitiativen. Aber: Eine 
größere Kinderfreundlichkeit ist mit Paragraphen nicht zu erreichen.  
 
Mit der Familien- und Sozialpolitik des Bundes und der Länder sind in 
den letzten Jahren durchaus wichtige Rahmenbedingungen für eine Ge-
sellschaft mit mehr Kindern geschaffen worden. Das Elterngeldgesetz ist 
hier ein wichtiger Schritt. Aber ist das ausreichend? Das wohl alles ent-
scheidende Spannungsfeld ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Den Alltagsstress von berufstätigen Müttern und Vätern kann der Staat 
mit stark verbesserten Betreuungsangeboten für deren Kinder sicherlich 
etwas abmildern. Gefordert ist jedoch heute mehr denn je die Wirtschaft.  

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind dann hoch motiviert und fle-
xibel, wenn sie in stabilen sozialen Bindungen stehen und ihre berufli-
chen wie familiären Aufgaben gleichermaßen gut unter einen Hut bringen 
können. Diesen Aspekt schenken immer mehr Unternehmen Beachtung. 
Sie organisieren unternehmensinterne Kinderbetreuung. Sie gewähren 
flexible Arbeitszeiten für Mütter und Väter. Sie verabschieden sich vom 
sogenannten Anwesenheitsmythos, indem auch von zu Hause aus mit 
moderner Kommunikationstechnik gearbeitet werden darf. Ich wünschte 
mir, dass noch mehr Unternehmen hier Kreativität entwickeln. Beide Sei-
ten können davon profitieren ï und das ohne staatliche Verordnung. Die 
Familienfreundlichkeit eines Unternehmens wird künftig auch ein wich-
tiger Faktor im Wettbewerb um die vielgefragten Fachleute sein! 
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Gerald Weiß, Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-
Fraktion und Berichterstatter für die gesetzliche Unfallversicherung 
 
 
 

Erfolgreiche Reform der gesetzlichen 
Unfallversicherung  
 
 

Am Donnerstag, dem 26. Juni 2008, hat der Deutsche Bundestag das Ge-
setz zur Modernisierung der gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallver-
sicherungsmodernisierungsgesetz ï UVMG) beschlossen. Dabei hat sich 
der Gesetzgeber auf eine Reform der Organisation und des Lastenaus-
gleichs beschränkt.  Unser Koalitionsvertrag vom 11.11.2005 sah auch 
eine Reform des Leistungsrechts vor. Deshalb präsentierte das Bundes-
arbeitsministerium im letzten Jahr einen Entwurf, der eine solche umfas-
sende Reform des Leistungsrechts zum Inhalt hatte. Die Diskussion um 
diesen Entwurf zeigte uns, dass eine umfassende Reform des Leistungs-
rechts noch einen erheblichen Zeitaufwand erfordert. Die Tücken liegen 
hier im Detail. Deshalb waren wir uns in der Koalition einig, dass die um-
fassende Reform nicht mehr in dieser Wahlperiode stattfinden kann. Die 
Union schlug eine ĂLeistungsreform lightñ vor. So hªtten wir uns zum 
Beispiel vorstellen können, Kleinstrenten nicht mehr monatlich auszu-
zahlen, sondern durch eine Einmalzahlung abzugelten. Diese Maßnahme 
hätte den Verwaltungsaufwand  für die Berufsgenossenschaften spürbar 
verringert. Unser Koalitionspartner sprach sich gegen jedwede 
Änderung am Leistungsrecht aus, weil die Erfahrung mit dem Vorschlag 
des Jahres 2007 zeigte, dass Änderungen im  Leistungsrecht von der 
Linkspartei politisch mit großem Erfolg ausgeschlachtet werden 
könnten. Insofern muss man für diese Entscheidung unseres Partners 
Verständnis haben. 
 

 
Die wichtigsten Entscheidungen waren: 

 Einführung eines neuen Modells des Lastenausgleichs zwischen 
den Berufsgenossenschaften, 

 die Reduzierung der Anzahl des Berufsgenossenschaften und der 
Unfallkassen, 

 Verlängerung des Moratoriums, 

 Übergang der Betriebsprüfung auf die Rentenversicherung, 

 Abschaffung der Doppelmeldungen, 

 Sicherung der Selbstverwaltung.  
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Überaltlastausgleich 
Die Branchen unserer Wirtschaft sind keine statischen Gebilde. Sie wan-
deln sich dauerhaft und manchmal sogar in kürzester Zeit dramatisch. 
Das Paradebeispiel hierfür ist die Bauwirtschaft, deren Anzahl der Mitar-
beiter sich in einem Jahrzehnt praktisch halbiert hat. Jedoch haben sich 
in diesem Zeitraum die über Jahrzehnte aufgebauten Renten und Be-
handlungskosten keinesfalls halbiert. Die Folge: Pro Mitarbeiter muss 
die Bauwirtschaft deutlich höhere Lasten stemmen als noch vor 10 
Jahren.  Belastungen aus solchen strukturellen Verwerfungen müssen 
von anderen Branchen mitgetragen werden. Dies wird im Prinzip von 
allen Branchen akzeptiert. Deshalb war es auch möglich, dass die 
Selbstverwaltung der Berufsgenossenschaften (BGen) ein Modell für den 
Lastenausgleich zwischen den BGen entworfen hat. Diesen ï so 
bezeichneten Ă¦beraltlastausgleichñ haben wir unverªndert in das 
Reformgesetz übernommen.     
 
Eine Stellschraube 
blieb im Konzept der 
Selbstverwaltung 
nicht fixiert: Der Ver-
teilungsschlüssel. 
Diese Entscheidung 
konnte die Selbstver-
waltung kaum selbst 
treffen. Denn hier be-
stehen klare Interes-
sengegensätze zwi-
schen den einzelnen 
Berufsgenossen-
schaften. Die Politik 
hat diese Heraus-
forderung angenom-
men und sich für einen Schlüssel von 70:30 (Altlast nach Entgelten zu 
neuen Renten) entschieden. Die Festsetzung dieses Verhältnisses war 
auch für die Politik ein Kraftakt. Der Einzelhandel, die Versicherungen 
und die Banken liefen dagegen Sturm. Die Bauwirtschaft kämpfte 
aufopferungsvoll f¿r Ăihrenñ Verteilungsschl¿ssel 70:30. Es war ein har-
ter Kampf. Doch nach monatelangen Diskussionen innerhalb der Frak-
tion, mit dem Koalitionspartner, den Bundesländern und den Betroffenen 
haben wir uns mit 70:30 für den Verteilungsschlüssel entschieden, wel-
cher der bedrängten Bauwirtschaft eine gewisse Entlastung bringt.  Ganz 
ohne Schrammen ging es auch für die Bauwirtschaft nicht ab. Im Rah-
men eines Kompromisses wurde die Übergangszeit auf 6 Jahre verlän-
gert. Damit verringert sich in diesem Zeitraum die Entlastungswirkung 
für die Bauwirtschaft. Dieses Zugeständnis an die anderen Branchen war 
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notwendig, um die politische Mehrheit für die Reform zu sichern. Damit 
steigt der Durchschnittsbeitrag für die Unternehmen der Verwaltungs-
branche von 0,74 % auf 0,87 % und im Einzelhandel von 0,90 % auf 0,96 
%. Der Beitrag in der Bauwirtschaft sinkt von 3,95 % auf 3,6 %. 
 
Reduzierung der Anzahl der Berufsgenossenschaften 
Wir haben heute eine Vielzahl von Unfallkassen der öffentlichen Hand 
und eine noch zu große Anzahl von Berufsgenossenschaften. Dies ist 
nicht im Sinne einer effizienten Verwaltung und damit der Beitrags- bzw. 
der Steuerzahler.  
 
Neben den Unfallkassen des Bundes soll die Anzahl der Unfallkassen 
der Länder auf 16 reduziert werden. Der Bund kann hierfür allerdings nur 
eine Zielvorgabe unterbreiten. Die Bundesländer haben die Möglichkeit, 
ihre Unfallkassen so zu ordnen, wie sie es für richtig halten. Wenn das 
Land Niedersachsen auch weiterhin eine Feuerwehrunfallkasse bestehen 
lassen will, dann kann es das völlig autonom so entscheiden ï auch 
wenn damit die Zielvorgabe von 16 Kassen nicht erreicht wird.  
 
Eine größere Verbindlichkeit hat die Reduzierung der Anzahl der Berufs-
genossenschaften. Künftig soll es nur noch neun geben. Wie die Selbst-
verwaltung diese Zahl erreicht, bleibt ihr überlassen. Im Wesentlichen 
akzeptieren die Berufsgenossenschaften diese Zielvorgabe. Deshalb 
kann man damit rechnen, dass das Ziel fristgerecht erreicht wird. Die 
Fleischerei-Berufsgenossenschaft kämpfte mit großem Einsatz für ihre 
Unabhängigkeit. Es gibt wohl keinen Abgeordneten des Deutschen Bun-
destages, der nicht auf dieses Thema angesprochen oder angeschrieben 
wurde. Aber die Entscheidung ist jetzt gefallen. Mit einem vernünftigen 
Fusionskonzept können die berechtigten Interessen der Fleischer und 
Metzger gewahrt werden. Unter Umständen muss die Politik die Fusions-
gespräche vermittelnd begleiten. 
  
Die drei bundesunmittelbaren Unfallkassen, die Unfallkasse Bund, die 
Unfallkasse Post und Telekom sowie die Eisenbahn-Unfallkasse sind 
verpflichtet, bis  zum Ende dieses Jahres alle Möglichkeiten der Fusion 
zu einer Unfallkasse zu prüfen. Eine weitere Möglichkeit der Reduzierung 
ergäbe sich dadurch, dass die Unfallkasse Post und Telekom sowie die 
Eisenbahn-Unfallkasse in den gewerblichen Bereich wechseln. Dies wäre 
absolut sachgerecht, weil es nicht einzusehen ist, warum die Telekom 
mit ihrer Unfallkasse nicht am solidarischen Lastenausgleich teilnimmt, 
während andere Wettbewerber dies mit ihren Beiträgen zur Berufsge-
nossenschaft tun.  
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Moratorium 
Wohin gehören eigentlich privatisierte Unternehmen? Weiter in eine Un-
fallkasse oder in eine Berufsgenossenschaft? An Post und Telekom 
kann man die Absurdität der geltenden Regelungen sehr schnell deutlich 
machen. Doch diese saubere Abgrenzung zwischen dem ehemals 
öffentlichen Bereich und dem heutigen öffentlichen Bereich vollziehen 
auch viele von der Union regierte Bundesländer nicht so strikt, wie es 
wünschenswert wäre. Denn die privatisierten Unternehmen bringen viel 
Geld in die Unfallkassen, und damit werden die Haushalte der 
Bundesländer indirekt entlastet.  Hier hat der Bund noch einiges an 
Überzeugungsarbeit zu leisten. Das ursprünglich bis Ende 2009 
befristete Moratorium, das alles so beließ, wird jetzt bis Ende 2011 
verlängert. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen wir eine sachgerechte 
Abgrenzungsregelung entwickeln. 
 
Übergang der Betriebsprüfung auf die Rentenversicherung 
Das Zweite Mittelstandsentlastungsgesetz überträgt die Betriebsprüfun-
gen von der Unfall- auf die Rentenversicherung. Damit entfällt für die Un-
ternehmen eine Betriebsprüfung. Das ist ein wichtiger Schritt zur Entbü-
rokratisierung. Allerdings muss die Praxis zeigen, dass dies funktioniert. 
Im Rahmen der Gesetzesberatung äußerte eine Reihe von Unternehmen 
die Befürchtung, dass die Rentenversicherung nicht in der Lage sei, die 
korrekte Eingruppierung der Mitarbeiter in die betreffenden Gefahren-
klassen zu kontrollieren. Es best¿nde die Gefahr, Ădass der Ehrliche der 
Dummeñ sei. Um hier eine korrekte ¦berpr¿fung zu ermºglichen, sind 
noch Absprachen zwischen der Rentenversicherung und den Berufsge-
nossenschaften notwendig.     
 
Keine Doppelmeldungen mehr ï und natürlich kein Zwang zur Stechuhr 
Bislang erstellen die Arbeitgeber einmal im Jahr die sogenannte Jahres-
meldung, mit der die  Entgeltdaten an alle Sozialversicherungszweige 
gehen. Daneben füllen sie  für ihre Berufsgenossenschaft einen Lohn-
nachweis aus. Künftig entfällt die Meldung an die Unfallversicherung. 
Unfallversicherungsspezifische Angaben werden in die Jahresmeldung 
an die Rentenversicherung integriert.       
 
Leider sorgte ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unter 
den Unternehmen für Unruhe. Er erweckte den Eindruck, mit der Reform 
würde eine völlig neue Dimension der Zeiterfassung eingeführt werden. 
Zur Zeiterfassung: Bereits heute stellen die Unternehmen ï den gesetzli-
chen Forderungen entsprechend ï fest, wie viele Stunden jeder ihrer Mi-
tarbeiter im betreffenden Jahr gearbeitet hat. Diese Stunden addieren sie 
und melden die Summe an ihre Berufsgenossenschaft. 
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Ein Beispiel: Ein Unternehmen beschäftigt drei Mitarbeiter: 

 Max Müller arbeitet im Jahr 1.750 Stunden, 

 Hugo Meyer arbeitet im Jahr 1.600 Stunden, 

 Maximilian Huber arbeitet im Jahr 1.500 Stunden. 
 
Bislang zählt das Unternehmen diese Jahresarbeitssummen zusammen. 
In unserem Beispiel wären dies 4.850 Stunden. Diese 4.850 Stunden mel-
det das Unternehmen der Berufsgenossenschaft. Was geschieht 
künftig? Das Unternehmen meldet die Zahlen an die Rentenver-
sicherung, die es bislang schon hat, 

 Max Müller arbeitet  im Jahr 1.750 Stunden, 

 Hugo Meyer arbeitet  im Jahr 1.600 Stunden, 

 Maximilian Huber arbeitet  im Jahr 1.500 Stunden. 
 
Die Unternehmen brauchen die Arbeitsstunden ihrer Mitarbeiter nicht 
mehr zusammenzuzählen, und die Meldung an die Berufsgenossenschaft 
entfällt sowieso. Die Unternehmen melden lediglich die Zahlen, die ihnen 
bereits vorliegen, an die Rentenversicherung. Die Erfassung der Ar-
beitsstunden muss ï wie bisher auch schon ï korrekt sein. Wie die Un-
ternehmen das machen, bleibt ihnen überlassen. Kein Mensch fordert 
oder erwartet gar die flächendeckende Einführung von Stechuhren. Die, 
wie zu lesen war, minutengenaue Auflistung der täglichen Arbeitszeiten 
der Arbeitnehmer interessiert schon gar nicht. 
 
Zuspitzungen gehören zum Geschäft der Interessenvertreter und auch 
der Medien. Ich hoffe, dass uns diese auf Missverständnissen auf-
bauende Diskussion nicht zu Unrecht die Stimmung verdirbt. Schließlich 
haben wir mit dieser Reform eine Vielzahl von Vorschlägen aus der 
Selbstverwaltung und aus der Wirtschaft aufgegriffen.  
 
Sicherung der Selbstverwaltung ï ein großer politischer Sieg 
Das Bundesarbeitsministerium wollte den Spitzenverband der gesetzli-
chen Unfallversicherung der Fachaufsicht des Ministeriums unterstellen. 
Dies hätte den Grundprinzipien der Selbstverwaltung widersprochen. Die 
Abwehr dieses Ansinnens war ein harter, aber erfolgreicher Kampf. Die-
ser Erfolg war zugleich ein Meilenstein für den Parlamentarismus. Er be-
stätigte den Grundsatz, dass kein Gesetz aus dem Bundestag heraus-
kommt, wie es hineingeht.  
 
Man könnte noch viele interessante Details der Neuerungen beschreiben, 
denn die aktuelle Novelle ist die bislang umfangreichste Reform der Ge-
setzlichen Unfallversicherung in Deutschland. Lassen Sie uns in den 
kommenden Monaten und Jahren ihre Auswirkungen gemeinsam bewer-
ten. Die Union ist davon überzeugt, dass sie sich bewähren wird. 
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Dr. Ralf Brauksiepe, 
Vorsitzender der Arbeitsgruppe 
Arbeit und Soziales der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

 
MindestlohnïGesetz-
entwürfe vom Kabinett 
verabschiedet, Koaliti-
onsarbeitsgruppe ein-
gesetzt 
 

In den vergangenen Ausgaben 
von ĂArbeitnehmergruppe Ak-

tuellñ ist bereits mehrfach ¿ber den jeweils aktuellen Sachstand beim 
Thema Mindestlohn berichtet worden. Auch in den letzten Monaten 
wurde die Debatte fortgeführt. So hat das Bundeskabinett am 16. Juli die 
entsprechenden Gesetzentwürfe zum Arbeitnehmerentsendegesetz 
(AEntG) und Mindestarbeitsbedingungengesetz (Mia) verabschiedet. Zu-
dem hat die über die Branchenanträge zur Aufnahme in das AEntG bera-
tende Koalitionsarbeitsgruppe, die ich gemeinsam mit Bundesarbeitsmi-
nister Olaf Scholz leite und welcher mit Gerald Weiß ein weiterer Vertre-
ter der Arbeitnehmergruppe angehört, ihre Arbeit aufgenommen.  
 
Als Arbeitnehmergruppe können wir mit den bisherigen Entwicklungen 
zum Thema Mindestlohn sehr zufrieden sein. So entspricht der Be-
schluss des Koalitionsausschusses vom 18. Juni 2007 weitestgehend 
der CDA-Beschlusslage aus demselben Jahr. Zudem sei daran erinnert, 
dass es der damalige SPD-Vorsitzende Kurt Beck war, der im Anschluss 
an den genannten Koalitionsausschuss vor die Presse getreten ist und 
den Kompromiss des Koalitionsausschusses als Niederlage für seine 
Partei gewertet hat. Diese Einschätzung spiegelt die sich in der Folgezeit 
entwickelnde Debatte allerdings nur zum Teil wider, was sicherlich auch 
an Beiträgen aus unseren eigenen Reihen gelegen hat. Vor diesem Hin-
tergrund ist es wichtig, dass wir als Arbeitnehmergruppe auch öffentlich 
zu dem Beschluss des Koalitionsausschusses stehen und nun gemein-
sam mit dem Koalitionspartner im Rahmen von AEntG und Mia zu tarifli-
chen Mindestlöhnen in jenen Branchen kommen, die diese auch benöti-
gen.  
 
Insofern begrüße ich die Einigung des Bundeskabinetts im Hinblick auf 
das AEntG und das Mia. Zentraler Streitpunkt beim AEntG war zuletzt die 
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Frage des Umgangs mit konkurrierenden Tarifverträgen. In diesem Zu-
sammenhang hat sich die Koalition darauf verständigt, dass der Verord-
nungsgeber bei der Auswahl neben den Zielen des Gesetzes (Schaffung 
angemessener Arbeitsbedingungen, Gewährleistung fairer und funktio-
nierender Wettbewerbsbedingungen, Erhalt von Beschäftigung, Wahrung 
der Tarifautonomie) die Repräsentativität des Tarifvertrages berücksich-
tigen muss. Ich halte dies für legitim, wird doch damit dafür Sorge getra-
gen, dass Mehrheiten Minderheiten binden und nicht umgekehrt. Darüber 
hinaus kam man überein, dass der Verordnungsgeber für den zumindest 
aus heutiger Sicht völlig irrealen Fall konkurrierender Anträge aus einer 
Branche eine Auswahlentscheidung zu treffen hat. Er trifft diese in Ab-
wägung der von einer Entscheidung betroffenen Güter von Verfassungs-
rang und hat die widerstreitenden Grundrechtsinteressen zu einem 
schonenden Ausgleich zu bringen. Wichtig ist dabei aus unserer Sicht, 
dass dies nicht automatisch auf den Tarifvertrag mit dem niedrigsten Ta-
rif hinausläuft. In der vorausgegangenen Debatte drängte sich einem 
schon manchmal der Eindruck auf, einzelne Vertreter der CDU/CSU seien 
Befürworter möglichst niedriger Löhne. Diesem Eindruck treten wir auch 
an dieser Stelle durch den Kabinettsbeschluss überzeugend entgegen.
  
Im Hinblick auf die acht Branchen, aus denen heraus jeweils ein Antrag 
gestellt wurde, kommt es nun darauf an, sorgfältig die vorliegenden Be-
dingungen in den Branchen zu prüfen und anschließend vor dem Hinter-
grund der gesetzlichen Rahmenbedingungen und der vorzulegenden Ta-
rifverträge zu entscheiden, in welchen Branchen die Aufnahme in das 
AEntG zum einen rechtmäßig und zum anderen arbeitsmarkt- und sozial-
politisch sinnvoll ist. Dass wir als CDU/CSU uns frühzeitig entschieden 
haben, die Zeitarbeitsbranche nicht aufzunehmen, halte ich für richtig. 
Aus unserer Sicht dient der Beschluss des Koalitionsausschusses vom 
18. Juni 2007 dem Ziel, Tarifvertragsparteien zu stärken und nicht zu 
schwächen. Beabsichtigt ist, Tarifverträge über das AEntG primär auf 
jene Betriebe zu erstrecken, die bislang gar nicht tarifgebunden sind. Vor 
diesem Hintergrund ist es aus meiner Sicht problematisch, mit der Zeit-
arbeit eine der wenigen Branchen in das AEntG aufzunehmen, in der die 
Tarifbindung nahezu 100 Prozent beträgt. 

Darüber hinaus halte ich nichts von Vorabfestlegungen. Es muss unser 
Ziel als Arbeitnehmergruppe sein, dass der unter der CDU/CSU-
geführten Bundesregierung einsetzende Beschäftigungsaufwuchs der 
vergangenen drei Jahre fortgeführt wird und gleichzeitig gewährleistet 
ist, dass anständige Arbeit auch zukünftig mit anständiger Bezahlung 
einhergeht. In diesem Lichte sollten wir die zukünftigen Verhandlungen 
mit dem Koalitionspartner über die vorliegenden Gesetzentwürfe und die 
in das AEntG aufzunehmenden Branchen führen. 
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Peter Weiß, stellvertretender Vorsitzender 
der Arbeitnehmergruppe, Berichterstatter 
für Altersvorsorge 
 

Vom Dampf in der sozialen 

 Maschine  

 Zum 150. Geburtstag von Caritasgründer 
Lorenz Werthmann 

Ăéder Welt beweisen, es geht auch anders" 
wollen vier Berliner Jugendliche und rappen mit ihrer Band für ein Leben 
ohne Neonazis. Es sind Helden des Alltags, die von der Caritas-Aktion 
ĂAchten statt  chtenñ f¿r benachteiligte Jugendliche ins Licht der ¥f-
fentlichkeit gerückt werden.                                                                   

Auch am Anfang der Caritas selbst stand einer, der beweisen wollte, 
dass es auch anders geht. Vor 150 Jahren wurde Lorenz Werthmann ge-
boren, geistiger Vater des mittlerweile größten Wohlfahrtsverbandes in 
Deutschland. Sein Leitgedanke war eine allumfassende Liebe zum Näch-
sten ï eine Ăcaritas universalisñ. Sich nicht den sozialen 
Problemen seiner Zeit zu beugen, sondern sie in Form der Ăorganisierten 
Nªchstenliebeñ zu bekämpfen, war Werthmanns erstes Anliegen. So 
wollte er der Kirche, insbesondere der kirchlichen Wohlfahrt, ein neues 
Gesicht geben. Es sollte einen ĂCaritas-Fr¿hlingñ geben, der neben der 
tiefen Grundlage religiöser Werte auch eine geregelte Form der 
christlichen Nächstenliebe in Worten und Taten bringen sollte, also 
organisierte und klar strukturierte Caritasarbeit. Bis heute ist die Caritas 
das gelebte Wirken Christi.     

1887 legte der als Sekretär des Erzbischofs 
nach Freiburg berufene Werthmann auf dem 
zweiten Caritastag in Köln die Basis für eine 
umfassende Dachorganisation aller katholi-
schen Hilfswerke und Wohlfahrtsvereine. Und 
mit dem Anspruch nach einer umfassenden 
Organisation, Publikation und einem intensi-
ven Studium wurde sein Verband zu dem, 
was er heute ist. Unterstützt wurde er von 
den Freiburger Erzbischöfen. Auf einem der 
ersten Treffen verkündete Lorenz 
Werthmann, ein begnadeter Redner, mit 
flammenden Worten, sein Verband solle von 



 

 

 

 

                                                                                                              16 
 

Arbeitnehmergruppe Aktuell  ð Oktober 2008  

nun an der ĂDampf in der sozialen Maschineñ sein und er wolle durch 
Ărastlose Arbeit das Antlitz der Erde erneuernñ.            

Ehrgeizig setzte der Ăkleine schwarze Erzbischofñ Werthmann alles 
daran, seinen Ideen Taten folgen zu lassen. So war nur ein Jahr nach 
seinem Tod, 1921, die flächendeckende, deutschlandweite Organisation 
von zahlreichen Caritasverbänden erreicht, seine Vorstellung einer Cari-
tas Internationalis wurde kurze Zeit später umgesetzt. Eine Zusammen-
arbeit mit anderen Vereinen und der staatlichen Wohlfahrt war dem 
Netzwerker Werthmann wichtig. Mit einem ausgeprägten politischen 
Geist wollte er alle, Ăauch die nicht-kirchlichen Vereine mit echtem 
christlichen Caritasgeiste durchdringenñ. ĂNicht Vergn¿gungssport, 
nicht starre Interessenvertretung, nicht Schürung der Klassengegen-
sätze, sondern der Geist des Gemeingefühls sollte das Ideal dieser Ver-
eine seinñ. Kirchen und kirchliche Verbªnde sollten die f¿hrende Rolle 
im Staat übernehmen und heute ebenso wie seiner Zeit Lorenz 
Werthmann Ăeinseitige wirtschaftliche Vorteile zum Schaden des 
Ganzenñ wirkungsvoll bekämpfen.  

Lorenz Werthmann weihte sein Leben den Notleidenden so unermüdlich 
und kompromisslos, dass es angesichts seiner schwachen Gesundheit 
einem Wunder gleicht. Heute, über 100 Jahre später, wird seine Idee wei-
tergelebt von über einer Million Frauen und Männern, die haupt- und eh-
renamtlich deutschlandweit für die Caritas-Idee arbeiten. Menschen sol-
len ein würdiges Leben führen können, selbst wenn sie am Rande der 
Gesellschaft stehend von wenigen beachtet werden oder, wie jene Berli-
ner Jugendlichen, tagtäglich mit Fremdenhass zu kämpfen haben. Eine 
Zeit, in der der Caritasverband einmal nicht mehr nötig sein wird, wagte 
Lorenz Werthmann so wenig zu erhoffen wie wir heute. Er erkannte: 
"Selbst wenn die soziale Gesetzgebung ihr Menschenmögliches getan 
hat, wenn jeder Arbeiter alltäglich sein Huhn im Topfe hat; auch dann ist 
das Wirken der Caritas noch notwendigñ. Einer organisierten Nächsten-
liebe bedürfen unser Land und unsere Gesellschaft nach wie vor. 150 
Jahre nach dem Tod ihres Begründers ist die Caritas zu dem von ihm er-
hofften und bildlich treffend beschriebenen ĂDampfñ geworden, der die 
Menschen handeln macht. Heute wie damals ist der Caritasverband 
ĂPfadfinder f¿r die soziale Gesetzgebungñ in unserem Land.  

Lorenz Werthmann: geboren am 1. Oktober 1858 in Geisenheim, gestor-
ben am 10. April 1921 in Freiburg im Breisgau. 

Peter Weiß ist stellvertretender Vorsitzender des Caritasverbandes für die Erzdiözese Freiburg. 
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Wolfgang Börnsen (Bönstrup), Mitglied im 
Vorstand der Arbeitnehmergruppe 
 

Kultur und Medien als 
Beschäftigungsmotor 
 
ĂKulturfºrderung ist keine Subvention, sondern 
Investition in die Zukunft.ñ So steht es im Koaliti-
onsvertrag der Großen Koalition. Dass dies nicht 
bloß Sonntagsreden sind, haben wir in den ver-
gangenen drei Jahren eindrucksvoll bewiesen. Kulturförderung kostet 
nicht nur ï sie zahlt sich auch aus: Neben dem immens wichtigen ideel-
len Gewinn für unsere Gesellschaft hat Kultur einen klar bezifferbaren 
materiellen Nutzen. Kultur und Kreativität sind die Währungen der Zu-
kunft. Kultur ist in den letzten Jahren immer mehr zu einem wertvollen 
Wirtschaftsgut geworden: Ihr Umsatz liegt bei 117 Mrd. Euro, sie trägt 
mit einer Bruttowertschöpfung von 58 Milliarden Euro 2,6 Prozent zum 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei, und mit rund 815.000 hat allein die Kul-
turwirtschaft mehr Beschäftigte als das Kreditgewerbe (786.000) und fast 
ebenso viele wie der Fahrzeugbau (939.000). Es ist unser Verdienst, die-
sen Trend frühzeitig aufgenommen zu haben. Unter Federführung der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat der Deutsche Bundestag den interfrak-
tionellen Antrag ĂKultur- und Kreativwirtschaft als Motor für Wachstum 
und Beschªftigung in Deutschland und Europa stªrkenñ auf den Weg 
gebracht (Drs. 16/5110), der eine konzentrierte Arbeit im BKM und BMWi 
und die jeweilige Einrichtung eigener kulturwirtschaftlicher Referate zur 
Folge hatte. Kulturwirtschaft in ihrer ökonomischen, kulturellen und ge-
sellschaftlichen Bedeutung steht immer mehr im Fokus der politisch 
Handelnden, auch auf europäischer Ebene. 
 
Die Kulturwirtschaftsbranche hat mit ihren vielen selbständigen und un-
steten Beschäftigungsverhältnissen manche Entwicklung in der Arbeits-
welt von morgen vorweg genommen. Die Kultur ist also auch in dieser 
Hinsicht die gesellschaftliche Avantgarde. Die Triebkräfte der Kultur- und 
Kreativwirtschaft sind die vielen Freiberufler, die kleinen und kleinsten 
Unternehmen. Sie erzeugen Kultur und Kreativität. Sie nehmen kulturelle 
Trends auf und entwickeln Prototypen der Kultur- und Kreativproduktion. 
Dafür brauchen die Kreativen auch besondere Arten der Förderung 
durch die Politik: Die bestehenden Förderinstrumente und Beratungsan-
gebote für Existenzgründer und Selbständige sind stärker auf kultur- und 
kreativwirtschaftliche Anforderungen auszurichten. Finanzierungsmög-
lichkeiten sind zu schaffen, die Künstlern, künstlerisch Kreativen und 
Kulturschaffenden trotz hohen Risikos und geringer Sicherheiten offen 
stehen. 



 

 

 

 

                                                                                                              18 
 

Arbeitnehmergruppe Aktuell  ð Oktober 2008  

Beispiel Musikwirtschaft: Die ĂInitiative Musikñ, die eine mittlerweile 
jährliche Förderung durch den BKM in Höhe von 1 Million Euro erhält, ist 
als Teil der Kulturwirtschaft ein wichtiges Projekt zur Förderung der 
Rock-, Jazz- und Popmusik. Deutschland steht international in einem 
harten Wettbewerb in der Musikszene. Die ĂInitiative Musikñ leistet mit 
der Förderung von Nachwuchskünstlern und der oft mittelständisch ge-
prägten Musikwirtschaft an der Schnittstelle von Ökonomie und Kultur 
einen wichtigen Beitrag, um neue Strukturen in der Musikwirtschaft auf-
zubauen, damit Deutschlands Populärmusiker international bestehen 
können, aber auch, damit sie überhaupt von ihrer Kunst leben können. 
 
Beispiel Kulturtourismus: Als ganz neues Projekt entwickeln wir gerade 
eine Initiative zum Kulturtourismus. Die Fakten sprechen für sich: 
Deutschland ist für europäische Kulturreisende hinter Frankreich das 
zweitbeliebteste Reiseland. Seit dem Jahr 2000 stieg die Zahl der Kultur-
reisen der Europäer nach Deutschland um rund 30 Prozent. Darüber hin-
aus werden von den Deutschen pro Jahr etwa 80 Millionen Kulturaus-
flüge unternommen. Der jährliche Bruttoumsatz, der durch Städte- und 
Kulturtourismus in Deutschland erwirtschaftet wird, liegt bei 82 Milliar-
den Euro. Rund 1,56 Millionen Menschen bestreiten ihr Einkommen ganz 
oder teilweise im Kulturtourismus. Doch trotz dieser positiven Tendenz 
besteht noch Handlungsbedarf. Tourismussektor und Kulturlandschaft 
können und müssen in Deutschland noch enger zusammenarbeiten. Ein 
Konzept zur Bündelung, Vernetzung und Stärkung des Kulturtourismus 
in Deutschland ist notwendig. 
 
Beispiel Film: Kulturstaatsminister Bernd Neumann, MdB, hat mit der 
Einführung des Deutschen  Filmförderfonds (DFFF) das Paradebeispiel 
dafür geschaffen, dass sich Investitionen im Kultur- und Mediensektor 
lohnen. 2007 aufgelegt, stellt der DFFF jährlich 60 Millionen Euro Förder-
gelder für Filmproduktionen in Deutschland zur Verfügung, um den Film-
standort Deutschland zu stärken und Arbeitsplätze zu schaffen. Der Er-
folg ist so nachhaltig, dass bis heute mit Investitionen von 100 Millionen 
Euro Folgeinvestitionen von 680 Millionen Euro angeregt wurden! Wir 
werden den DFFF von 2009 bis 2012 fortführen. 

In Zeiten eines harten Wettbewerbs werden nur die Länder bestehen, die 
die kreativsten Köpfe haben. Die Förderung von Kreativität ist daher 
auch eine Stärkung des Standorts Deutschland. Die Potenziale der Kul-
turwirtschaft sind aber bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Bei einem 
Treffen mit den kulturpolitischen Sprechern der CDU- und CSU-Land-
tagsfraktionen haben wir vereinbart, dass wie nicht nur auf der Bundes-
ebene, sondern auch in den Ländern in die Offensive gehen und die Kul-
tur- und Kreativwirtschaft weiter stärken werden. Denn es geht um Ar-
beitsplätze! 
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Uwe Schummer, stellvertretender Vorsit-
zender der Arbeitnehmergruppe 
 
 

Lernen im Lebenslauf 
 

 
Die Bundesregierung hat im Juni 2008 die 
Einführung der Bildungsprämie als Teil der 
Konzeption ĂLernen im Lebenslaufñ be-
schlossen. Hintergrund dieser Initiative ist 
Deutschlands niedrige Beteiligung an Wei-
terbildungsmaßnahmen im internationalen 
Vergleich. Um den Stellenwert der Weiter-
bildung im Bildungssystem zu erhöhen, 
wurde bereits im Koalitionsvertrag verein-
bart, neue Finanzierungsinstrumente für die 

Weiterbildung zu schaffen. Es handelt sich dabei um einen Prämiengut-
schein, das Weiterbildungssparen durch die Öffnung des Vermögensbil-
dungsgesetzes sowie um ein Weiterbildungsdarlehen. 
 
Zu den einzelnen Bestandteilen: 
 
Die Weiterbildungsprªmie von bis zu 154 ú erhalten B¿rger, die nicht 
vom absetzbaren Pauschbetrag von 920 ú f¿r berufliche Weiterbildung 
profitieren. Mindestens die gleiche Summe muss als Eigenbetrag zur Fi-
nanzierung der Bildungsmaßnahme geleistet werden. Die Weiterbil-
dungsprämie kann mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 
bis zu 17.900 ú f¿r Alleinstehende oder 35.800 ú f¿r Verheiratete einmal 
jährlich genutzt werden. Es werden Maßnahmen außerhalb des Betriebes 
gefördert, die beruflich verwertbare Kenntnisse vermitteln. 

 
Die Öffnung des Vermögensbildungsgesetzes ermöglicht es, aus den 
angesparten Guthaben in Höhe der entstehenden Kosten für die Bil-
dungsmaßnahme Gelder abzurufen. Selbst wenn die Sperrfrist noch 
nicht abgelaufen ist, geht die Arbeitnehmerzulage nicht verloren. Die 
Entnahme erfolgt bei den Geldinstituten, die das Guthaben verwalten. 

 
Das Weiterbildungsdarlehen ergänzt die Finanzierung von beruflicher 
Weiterbildung. Dabei stehen ab 2009 zweckgebundene Darlehen zur Ver-
fügung, die nach einer begrenzten Bonitätsprüfung vergeben werden. 
Die Höhe und Form des Einkommens ist dafür kein maßgebliches Krite-
rium. Vielmehr ist eine Finanzierung kostenintensiverer Maßnahmen 
möglich, wobei auch Lebenshaltungskosten berücksichtigt werden. Es 
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ist angedacht, das Weiterbildungsdarlehen direkt über die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau anzubieten. Vorbild für das Weiterbildungsdarlehen 
sind Bauspardarlehen und Studienkredite. Alle drei Bestandteile können 
kombiniert werden. Um den Erfolg der Inanspruchnahme sicherzustellen, 
ist eine obligatorische Beratung vorgesehen, die die Qualität und Trans-
parenz des Weiterbildungsmodells sichern und zugleich den Missbrauch 
desselben vermeiden soll.  
 
Durch die Bildungsprämie wird der erforderliche Mentalitätswandel zum 
lebenslangen Lernen unterstützt. Deutschland hat dauerhaft nur dann 
eine Chance, im globalen Wettbewerb der Wissensgesellschaften an der 
Spitze zu laufen, wenn es stärker als bisher in die Köpfe der Menschen 
investiert. 
  
 
 

 
Karl Schiewerling, Mitglied 
im Vorstand der Arbeit-
nehmergruppe  

 

Flexible Förder-
ansätze für Langzeit-
arbeitslose 
 
Im Rahmen der geplanten 

Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente hat das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales einen Referentenentwurf vorgelegt, in dem 
die Standardmaßnahmen der Arbeitsförderung (SGB III) auch auf Lang-
zeitarbeitslose (SGB II) übertragen werden sollen. 
 
Die Kommunen betonen schon seit längerem, dass diese Standardmaß-
nahmen für die Zielgruppe der Arbeitslosengeld-II-Bezieher nicht greifen. 
Was bisher nicht geholfen hat, die betroffenen Menschen wieder in Lohn 
und Brot zu bringen, hilft ihnen nach mehr als einem Jahr Erwerbslosig-
keit erst recht nicht. Seit der Einführung der Grundsicherung für Arbeit-
suchende (SGB II) vor knapp vier Jahren zeigt sich, dass Menschen mit 
oft vielfältigen Problemen flexible und vor allem individuell angepasste 
Fördermaßnahmen benötigen.  
 
Betrachtet man sich den Referentenentwurf zur Neuausrichtung der ar-
beitsmarktpolitischen Instrumente näher, lassen sich kaum flexibel ge-


